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Stromliefervertrag für Wohnungs-Nr. X ........... 

für die Lieferung von vor Ort erzeugtem Strom und Netzstrom   
- hauseigene Stromlieferung - zwischen 

 
Strombezieher: 

X____________________________________ 

Bodenbacherstrasse 10 

45968 Gladbeck 

Mail: X_______________________________ 

Lieferant: 

Christian Buderus Immobilien GmbH - G13 
Kreisstrasse 24 
58453 Witten 
mieterstrom@atrium-plus.de 

 
Mietobjekt V54 Bodenbacherstrasse 10, Gladbeck                    https://www.atrium-plus.de/mieterstrom/ 
 
für Strom aus der/den im unmittelbaren örtlichen Zusammenhang zur Verbrauchsstelle betriebenen 
Stromerzeugungsanlage(n) und Speicher(n) (Anlagen) sowie ergänzend zur Vollversorgung des Strombe-
ziehers vom Lieferanten bezogenen Netzstrom (Strom). Der Lieferant liefert diesen Strom ohne Durchlei-
tung durch ein öffentliches Netz an den Strombezieher an die o.a. Verbrauchsstelle zu folgenden Konditi-
onen: 
 
Grundpreis pro Jahr: € 100,84 zzgl. Ust. d.h. derzeit € 120,00 inkl. Ust. 
Solarstrompreis pro kWh:  € 0,2723 zzgl. Ust., d.h. derzeit € 0,3240 inkl. Ust. 
Netzstrompreis pro kwh: € 0,3025 zzgl. Ust., d.h. derzeit € 0,3600 inkl. Ust.  
 
Abrechnungszeitraum:  Kalenderjährlich  
 
X Anfängliche monatliche Abschlagszahlung: ☐ Wunschabschlag _______________ €  
☐ 32,00 € ausgehend von    750 kwh p.a. ☒ 38,00 € ausgehend von 1.000 kwh p.a. 
☐ 52,00 € ausgehend von 1.500 kwh p.a. ☐ 66,00 € ausgehend von 2.000 kwh p.a. 

 
Soweit hier nichts angeben wird, erfolgt eine anfängliche Abschlagszahlung von 38 Euro pro Monat pro 
1.0000 kwh pro Jahr. 
 
Zahlung per Lastschrift vom Konto des Strombeziehers bei der 
 
Bank X_________________________________  

IBAN X_________________________________ Unterschrift X _____________________________ 

 
Gläubiger-ID der Christian Buderus Immobilien GmbH DE04ZZZ00002588148 
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Lieferbeginn: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, frühestens ab dem X____________________________ 
Grundlaufzeit / Ablaufdatum: 12 Monate ab Vertragsbeginn. Erfolgt zu diesem Datum keine Kündigung, 
wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Kündigungsfrist beträgt jeweils drei Monate. 
Dieser Vertrag endet automatisch mit Kündigung des Wohnungsmietvertrages. 
 

Vertragsbedingungen 
 
1. Vertragsgegenstand / allgemeine Pflichten 
1.1. Der Lieferant beliefert den Strombezieher nach Maßgabe dieses Vertrages zum vereinbarten Ta-

rif außerhalb der Grundversorgung mit Strom, nämlich mit Netzstrom und weiterem Strom, der 
in den oben ausgewiesenen örtlichen Stromerzeugungsanlagen und Speichern (im Folgenden An-
lagen) erzeugt bzw. abgegeben wird.  
 

1.2. Der Strom wird als Drei-Phasen-Wechselstrom bereitgestellt in gleicher Art und Qualität wie bei 
der Entnahme aus dem öffentlichen Niederspannungsnetz in Deutschland und nach Maßgabe 
der hierfür einschlägigen Normen vorgeschrieben, wobei der Strom aus den Anlagen auch nur 
auf einer Phase abgegeben werden kann. Je Phase wird netzsynchroner Wechselstrom (Haus-
haltsstrom) mit einer Frequenz von etwa 50 Hz und einer Spannung von etwa 230 V bereitge-
stellt. 

 
1.3. Der Strombezieher ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebun-

denen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Lieferanten zu decken. Hiervon aus-
genommen sind Notstromanlagen. 

 
1.4. Die Elektrizität wird nur für den eigenen Verbrauch (Letztverbrauch) an der Verbrauchsstelle zur 

Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an andere Verbrauchsstellen oder Weiterüberlassung an 
Dritte bedarf gesonderter Vereinbarung.  

 
2. Entgelt 

 
2.1. Das Entgelt für die Belieferung setzt sich zusammen aus dem Grundpreis und dem Entgelt für den 

verbrauchten Solarstrom (Solarstrompreis) sowie dem verbrauchten Netzstrom (Netzstrom-
preis).  
 

2.1.1.Das Entgelt für den verbrauchten Strom berechnet sich pro kWh und entspricht bei 
Vertragsschluss den oben genannten Konditionen. Der Netzstrompreis entspricht dem 
Arbeitspreis des Netzstroms, den der Lieferant auf Grundlage des von ihm mit einem 
Netzstromlieferanten abgeschlossen Vertrages zahlt (Bezugsstrompreis) zzgl. eines 
Gemeinkostenaufschlages von max. 15%. Ändert sich der Bezugsstrompreis nach Vertragsschluss 
oder der letzten Anpassung, kann der Stromlieferant den Netzstrompreis im Verfahren nach Ziff. 
8 unter Vorlage der Rechnung des Netzstromlieferanten mit geänderten Bezugsstrompreisen zzgl. 
eines Gemeinkostenaufschlages von max. 15% oder unter Vorlage der Mitteilung des 
Netzstromlieferanten über die Änderung der Bezugsstrompreise zzgl. eines 
Gemeinkostenaufschlages von max. 15% entsprechend anpassen. Verringern sich die 
Bezugsstrompreise, so kann der Strombezieher eine entsprechende Anpassung verlangen. 
Beabsichtigt der Lieferant einen neuen Netzstromvertrag abzuschließen, so hat er dabei die 
Interessen des Strombeziehers angemessen zu berücksichtigen und ihn entsprechend Ziff. 9.2. 
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rechtzeitig über den Neuabschluss zu informieren entweder per Aushang im Hausflur, schriftlich 
oder per eMail Auch hier gilt wieder ein max. Gemeinkostenaufschlag von maximal 15%. Dem 
Strombezieher steht dabei insbesondere ein Sonderkündigungsrecht entsprechend Ziff. 9.2. zu.  
 

2.1.2.Der Solarstrompreis bemisst sich nach dem Netzstrompreis abzüglich eines prozentualen 
Rabatts von mindestens 10%. Eine Preisanpassung des Solarstrompreises erfolgt im Verfahren 
nach Ziff. 9, sofern der Netzstrompreis entsprechend angepasst wird. Auch hier gilt wieder ein 
max. Gemeinkostenaufschlag von maximal 15% auf den Netzstrompreis. 

 
2.1.3.Die Preise enthalten sämtliche öffentlichen Abgaben und Umlagen. Der Lieferant ist jedoch 

berechtigt, nach Vertragsabschluss hinzukommende oder sich erhöhende öffentliche Abgaben 
und Umlagen im Verfahren gemäß Ziff. 9 auf das Entgelt aufzuschlagen. Bei nach 
Vertragsabschluss entfallenden oder sich wesentlich verringernden öffentlichen Abgaben und 
Umlagen kann der Strombezieher eine entsprechende Anpassung des Entgeltes verlangen.  

 
2.2. Soweit das Entgelt für den verbrauchten Strom an den Grundversorgungstarif gekoppelt ist, än-

dert sich der Strompreis nach Maßgabe des öffentlich bekanntgegebenen Tarifs des Grundversor-
gers jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem der Grundversorgungstarif sich ändert zzgl. eines Gemein-
kostenaufschlages von max. 15%.  Der Lieferant teilt dem Strombezieher die Tarifänderung nach 
Bekanntgabe mit. Ist die Koppelung an einen anderen Tarif oder einen Index vereinbart, gilt dies 
entsprechend.  
 

2.3. Das Entgelt für den Grundpreis berechnet sich pro Monat zu dem oben angegeben Betrag. Erge-
ben sich aus den Abrechnungszeiträumen nicht volle Monate, so berechnet sich der Grundpreis 
für diese Monate nach dem Verhältnis der von dem Abrechnungszeitraum umfassten Tage des 
Monats zu den vollen Tagen des Monats.  
 

2.4. Das Entgelt ist zu dem in der Abrechnung genannten Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen 
nach Zugang der Abrechnung fällig. Die Abrechnung erfolgt spätestens sechs Wochen nach Be-
endigung des abzurechnenden Zeitraums. Beträgt der Abrechnungszeitraum einen Monat, be-
trägt die Frist für die Abrechnung drei Wochen. Die Abschlussrechnung wird spätestens 6 Wo-
chen nach Ende des Kalenderjahres des Lieferverhältnisses gestellt. 

 
2.5. Der Lieferant ist berechtigt, monatliche Abschlagszahlungen für die erwartungsgemäß ver-

brauchte Menge Elektrizität zu verlangen. Diese sind jeweils am Anfang des Monats fällig, für den 
die Abschlagszahlung gezahlt wird. Die Abschlagszahlung wird vom Lieferanten auf Basis der Er-
tragsprognose der Anlage und der bekannten Verbrauchsdaten des Strombeziehers ermittelt, 
soweit diese nicht bekannt sind nach statistisch ermittelten Lastprofilen und durchschnittlichem 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Strombezieher glaubhaft, dass sein Verbrauch er-
heblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Abschlagszahlungen werden frü-
hestens mit Beginn der Lieferung fällig. Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben für den 
Strombezieher, ist dieses von dem Lieferanten vollständig mit der nächsten Abschlagszahlung zu 
verrechnen oder binnen zwei Wochen auszuzahlen. Guthaben, die aus einer Abschlussrechnung 
folgen, sind binnen zwei Wochen auszuzahlen. 

 
2.6. Wählt der Strombezieher eine kostenpflichtige Zahlungsweise, so hat er die dafür anfallenden 

Kosten selbst zu tragen. 
 

2.7. Die Zahlungsweise soll auf Verlangen einer Partei geändert werden, wenn dies im Interesse 
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dieser Partei erforderlich und der anderen Partei zumutbar ist. 
 
3. Installation, Wartung und Betrieb der Anlage(n), Leitungen und Zähler 

 
3.1. Die Erzeugungsanlage besteht aus einer PV-Anlage auf der Dachfläche des Hauses mit 26 kWp, 

sowie einem Speicher von 22 kWh. Die Zählereinrichtungen befinden sich im HAR des Hauses. 
 

3.2. Etwaige anfallende Arbeiten zur Herstellung, Wartung oder Reparatur der zur Verbindung der 
Verbrauchsstelle mit den Anlagen erforderlichen Einrichtungen sind Aufgabe des Lieferanten. 

 
4. Messung, Ablesung, Zutritt und technische Mitwirkung 
 
4.1. Die vom Strombezieher verbrauchte Elektrizität wird durch Messeinrichtungen nach § 3 des 

Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) festgestellt. Die Installation, der Betrieb und die Erfassung 
erfolgen durch den Lieferanten bzw. durch den von ihm zu beauftragenden Betreiber des öffent-
lichen Energieversorgungsnetzes oder fachkundigen Dritten gem. §§ 5 und 6 MsbG.  
 

4.2. Betreibt der Betreiber des öffentlichen Energieversorgungsnetzes die Messeinrichtungen bereits 
aufgrund unabhängig von diesem Vertrag bestehender Verträge, bleibt er insoweit zuständig, es 
sei denn der Lieferant fordert eine Kündigung des Messtellenbetriebes. In diesem Fall ist er zur 
Tragung aller hierdurch entstehenden Kosten und zur Übertragung auf einen fachkundigen Drit-
ten gem. §§ 5 und 6 MsbG verpflichtet.  

 
4.3. Die Kosten der Installation der Messtellen und ihres Betriebes sowie der Ablesung sind mit dem 

Stromentgelt abgegolten. Der Lieferant trägt auch etwaige Mehrkosten im Zuge des Betriebes 
bereits unabhängig von diesem Vertrag bestehender Messtellen gemäß Ziffer 4.2.. Im Übrigen gilt 
§ 11 StromGVV entsprechend. 

 
4.4. Der Strombezieher ist verpflichtet, einem Beauftragten des Lieferanten nach Terminvereinbarung 

Zutritt zu Messeinrichtungen und technischen Einrichtungen zu gestatten, um Ablesungen oder 
technisch erforderliche Arbeiten durchzuführen. Kann über Termin und / oder Person des Beauf-
tragten kein Einvernehmen erzielt werden, gilt § 9 StromGVV entsprechend. 

 
4.5. Unabhängig von den vorstehend geregelten Pflichten des Lieferanten kann der Strombezieher 

seine Rechte nach dem MsbG jederzeit mit der Folge ausüben, dass die seinen Strombezug be-
treffenden Zähler entsprechend zu behandeln sind. 

 
4.6. Der Strombezieher ist verpflichtet, Anweisungen des Lieferanten Folge zu leisten, deren Umset-

zung zur technischen Sicherheit und zum Betrieb der betriebenen Anlagen erforderlich sind. Un-
zulässige technische Rückwirkungen der vom Strombezieher angeschlossenen Anlagen ins Netz 
sind auszuschließen. Soweit nicht vom Lieferanten anders vorgegeben, gelten die Technischen 
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers, an dessen öffentliches Stromnetz die Verbrauchs-
stelle unmittelbar oder mittelbar angeschlossen ist. 

 
5. Lieferantenwechsel 
 

Dem Strombezieher steht es frei, den Lieferanten nach Beendigung dieses Vertrages zu wechseln. 
In diesem Fall wird zum Wirksamwerden der Kündigung die Zählertechnik entsprechend umge-
stellt und der Strom durch den gewählten Stromversorger oder durch den Grundversorger 
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geliefert. Die Zähler sind auf den Zeitpunkt des Wechsels vom Strombezieher selbst abzulesen. Die 
Kosten für die durch den Lieferantenwechsel erforderliche Umrüstung der Messeinrichtungen, so-
wie deren Einbau trägt der Strombezieher selbst. Weitere Kosten im Verhältnis zum Lieferanten 
entstehen dem Strombezieher hierdurch nicht. 

 
6. Gewährleistung und Unterbrechung der Elektrizitätslieferung 

 
6.1. Der Lieferant ist verpflichtet, dem Strombezieher für die Dauer des Vertrages im vertraglich vor-

gesehenen Umfang Strom zur Verfügung zu stellen.  
 
6.2. Dies gilt jedoch nicht soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschluss-

nutzung nach § 17 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 
NAV unterbrochen hat und die Energielieferung aus den örtlichen Anlagen nicht gedeckt werden 
kann oder soweit und solange der Lieferant an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsge-
mäßen Lieferung von Elektrizität in entsprechender Anwendung der vorstehenden Regelungen 
auf die Kundenanlage, durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht 
möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

 
6.3. Der Lieferant ist berechtigt die Stromversorgung des Strombeziehers unter den Voraussetzungen 

des § 19 StromGVV zu unterbrechen und ist in entsprechendem Umfang von der Leistungspflicht 
befreit, wenn der Strombezieher diesen Vertrag verletzt.  

 
7. Haftung des Lieferanten  
 
7.1. Die Haftung für einen Vermögensschaden, der dem Strombezieher durch eine Betriebsunterbre-

chung entsteht, weil er teureren Strom aus dem öffentlichen Netz bezieht, ist auf das negative 
Interesse beschränkt, d.h. den Betrag, der sich dadurch ergibt, dass der Strombezieher einen im 
Verhältnis zum Vollversorgungstarif teureren Tarif in Anspruch nahm, der die zusätzliche Versor-
gung mittels der Anlage voraussetzte. Der Lieferant haftet jedoch nicht für das positive Interesse, 
d.h. die Differenz zwischen dem nach Vorstehendem zugrunde zu legenden Tarif des Stromver-
sorgers zum Strompreis nach diesem Vertrag. 

 
7.2. Für sonstige Haftungs- und Entschädigungsansprüche aufgrund der Nichteinhaltung vertraglicher 

Leistungen gelten die gesetzlichen Regelungen. Auch eine ungenaue oder verspätete Abrechnung 
stellt in diesem Sinne eine Nichteinhaltung einer vertraglichen Leistung dar. 

 
8. Vertragslaufzeit 

 
8.1. Der Vertrag ist für den eingangs als Grundlaufzeit genannten Zeitraum geschlossen. 
 
8.2. Das Vertragsverhältnis verlängert sich nach Ablauf der Laufzeit auf unbestimmte Zeit, wenn es 

nicht von einer Vertragspartei einen Monat vor Ablauf der Laufzeit in Textform gekündigt wird. 
Hat sich das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit verlängert, kann das Vertragsverhältnis je-
derzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Eine Woche nach Zugang der Kündi-
gung des Strombeziehers bestätigt der Lieferant die Kündigung in Textform unter Angabe des Ver-
tragsendes. 

 
8.3. Das Vertragsverhältnis endet daneben auch dann, wenn der Lieferant den Betrieb der Anlage(n) 
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endgültig einstellt. Er soll dies spätestens drei Monate vor der Einstellung des Betriebes dem 
Strombezieher schriftlich anzeigen. 

 
8.4. Im Falle der Beendigung des Vertrages über die Miete von Wohnräumen endet auch der Mieter-

stromvertrag mit Rückgabe der Wohnung an den Vermieter unabhängig von der Laufzeit des Mie-
terstromvertrages. Es bedarf hierfür keiner gesonderten Kündigung des Mieterstromvertrages. 
Der Strombezieher hat den Stromlieferanten über die Beendigung des Mietverhältnisses und den 
Termin der Rückgabe unverzüglich, nachdem ihm der Termin bekannt ist, in Kenntnis zu setzen. 
Der Strombezieher ist verpflichtet, dem Lieferanten seine neuen Adressdaten zu Abrechnungszwe-
cken mitzuteilen. 

 
8.5. Daneben endet das Vertragsverhältnis, wenn eine der Vertragsparteien dieses aus wichtigem 

Grund kündigt. Die Kündigung aus wichtigem Grund ist ohne Einhaltung der oben bestimmten Frist 
oder eines bestimmten Beendigungszeitpunktes mit angemessener Frist zum gebotenen Zeitpunkt 
möglich, wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses über diesen Zeitpunkt hinaus der kündi-
genden Partei nicht zumutbar ist.  

 
8.6. Nicht zumutbar im Sinne des vorstehenden Absatzes ist die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 

insbesondere dann, wenn 
• die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses aufgrund einer Änderung der Rechtslage nicht 

mehr wirtschaftlich sinnvoll möglich ist 
• die Voraussetzungen des § 21 StromGVV vorliegen. 

 
8.7. Für den Rücktritt gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
9.  Vertrags- und Tarifänderungen; Sonderkündigungsrecht 

 
9.1. Ist infolge schwerwiegender Änderungen äußerer Umstände, die Grundlage dieses Vertrages sind, 

insbesondere der Rechtslage oder des allgemeinen Strompreisniveaus, die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses einer oder beiden Parteien nur unter Änderung der Konditionen dieses 
Vertrages zumutbar, so kann die betroffene Partei die erforderliche und angemessene Änderung von 
der jeweils anderen Partei verlangen, wenn dieser die Änderung unter Berücksichtigung von Treu 
und Glauben, aller relevanten Umstände, insbesondere der dem Vertragsabschluss zugrunde 
liegenden wirtschaftlichen Überlegungen und Kalkulationen sowie der durch den Vertrag angelegten 
Risikoverteilung zumutbar ist.  

 
9.2. Beruft sich der Lieferant auf diese Klausel und gibt er die entsprechende Vertrags- oder 

Preisänderung, letztere spätestens einen Monat vor Eintritt der beabsichtigten Preisänderung, dem 
Strombezieher in Textform* mit, verbunden mit einer Begründung und dem Hinweis, dass der 
Strombezieher ein Sonderkündigungsrecht zur fristlosen Beendigung des Vertrages zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen habe, wenn er die Vertragsänderung ablehne. Die formell und 
sachlich ausreichend begründete Änderung wird dann zum angegebenen Zeitpunkt wirksam, wenn 
der Strombezieher nicht kündigt. Bei unveränderter Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr- oder 
Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen Änderung der geltenden Umsatzsteuersätze 
ergeben, bedarf es keiner Mitteilung. Es entsteht kein außerordentliches Kündigungsrecht. *Der 
Textform gleich steht die Übermittlung per eMail oder ein Aushang im Hausflur des o.a. Objektes. 

 
10. Datenschutz / Datenspeicherung 
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Der Strombezieher willigt ein, dass der Stromlieferant die zur Durchführung dieses Mietvertrages, zur 
Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten Daten im Wege der elektronischen Daten-
verarbeitung und unter Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, sowie gemäß den 
steuer- und handelsrechtlichen Archivierungspflichten gespeichert werden darf. Der Strombezieher 
willigt ferner ein, dass vertragsbedingte Daten - soweit erforderlich - an Dritte (z.B. Heizkostenabrech-
ner, Banken, Schufa/Creditreform, Stadtwerke, zuständige Kommunen/Städte etc.) zum Zwecke der 
Verwaltung dieses Vertrages weitergegeben werden dürfen. Auch nach Beendigung dieses Vertrages 
dürfen die Daten – zum Zwecke der Verwaltung dieses Vertrages – gespeichert werden. Die Datener-
hebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Ar-
tikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden 
gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Zudem sind Sie 
berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen, sowie bei Unrichtigkeit 
der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu for-
dern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter cb@bfo44.de oder unter 02302 666650 
kontaktieren. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

 
11. Schlussbestimmungen  
 
Rechtsgestaltende Erklärungen bezüglich dieses Vertrages bedürfen der Textform. Erfüllungsort für An-
sprüche aus diesem Vertrag ist der Ort der Verbrauchsstelle.  
 
12. Streitschlichtung und Verbraucherinformation für Haushaltskunden  
 
12.1 Ist der Strombezieher ein Letztverbraucher, der  
• die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder  
• für den einen Jahresverbrauch von 10 000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch 
für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kauft  (Haushaltskunde nach § 3 Nr. 22 
EnWG) gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 
 
Der Strombezieher kann Beschwerden, die den Vertragsabschluss, die Auslegung des Vertrages, seine 
Kündigung oder die Qualität der Leistung des Lieferantens betreffen, an diesen direkt richten. Hilft der 
Lieferant der Beschwerde nicht binnen einer Frist von vier Wochen ab, kann der Strombezieher ein 
Schlichtungsverfahren nach § 111b EnWG beantragen bei:  
 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin  
Telefon: 030 / 27 57 240 – 0  Fax: 030 / 27 57 240 – 69 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de  
Web: www.schlichtungsstelle-energie.de 
 
12.2 Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu 
beantragen, bleibt unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die 
gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.  
 
12.3 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten im Zusammenhang mit der Energielieferung sind 
erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Post-
fach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-500 oder 0180 5 101000 (Festnetzpreis 14 ct/min; Mobil-
funkpreise maximal 42 ct/min; Mo. - Fr. 9:00 Uhr - 15:00 Uhr), Fax: 030/ 22480-323, E-Mail: verbraucher-
service-energie@bnetza.de. 
 

http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
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12.4 Informationen zu Energieeffizienzmaßnahmen sowie über hierzu verfügbare Angebote erhalten Sie 
über die Internetseite der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bafa.de). Angaben über angebotene 
Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikatio-
nen von energiebetriebenen Geräten sind zu erhalten bei der Deutschen Energieagentur (www.dena.de) 
und bei der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (www.vzbv.de). 
 
 
DatumX _______________________ 
 
 
 
______________________________ X _____________________________ 
Christian Buderus Immobilien GmbH Unterschrift Strombezieher 
 
 
 
ANLAGEN: 
- Abdruck der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) 
 
 
© 2021 DGS Franken e.V. Autoren: NÜMANN+SIEBERT Rechtsanwälte nuemann-siebert.com 
  



h t t p s : / / w w w . a t r i u m - p l u s . d e / m i e t e r s t r o m /  -  S e i t e  9 

Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - Strom GVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2391) - Zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1237) 
  
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen Haushaltskunden 
in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Prei-
sen mit Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertra-
ges zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. Soweit die Messung mit einer Messeinrichtung nach § 2 Nummer 7 
oder 15 des Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und nicht nach Satz 4 ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, beinhaltet 
der Grundversorgungsvertrag einen kombinierten Vertrag im Sinne des § 9 Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes, in des-
sen Rahmen der Grundversorger nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes den Messstellenver-
trag mit dem Messstellenbetreiber abschließt. Anstelle eines kombinierten Vertrages nach Satz 3 hat der Grundversorger auf 
Verlangen des Kunden mit diesem einen Grundversorgungsvertrag ohne Einbeziehung des Messstellenbetriebs abzuschlie-
ßen. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 8. Novem-
ber 2006 beendet worden sind. 
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher. 
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das nach § 36 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Elektrizität durchführt. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat 
der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizität aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz der allge-
meinen Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde ver-
pflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Elektrizität unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt 
auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschlie-
ßendes Lieferverhältnis mit einem anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen begründet hat. 
(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss notwendigen Anga-
ben enthalten, insbesondere auch: 
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder Familienname und Vorname sowie Adresse und 
Kundennummer), 
2. Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle einschließlich der zur Bezeichnung der Entnahmestelle verwendeten Identifi-
kationsnummer, 
3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse), 
4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Regis-
ternummer und Adresse) und zum Messstellenbetreiber sowie 
5. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, so-
weit sie Kalkulationsbestandteil der geltenden Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen sind: 
a) die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147 )in der jeweils gelten-
den Fassung 
b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 
(BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert 
worden ist, 
c) jeweils gesondert die Umlagen und Aufschläge nach § 60 Absatz 1 des Erneuerbare Energien-Gesetzes, § 26 des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirtschafts-gesetzes 
und § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten vom 28. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2998) in der jeweils geltenden Fassung, 
d) jeweils gesondert die Netzentgelte und, soweit sie nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Gegenstand des Grundversorgungsvertrages 
sind, die Entgelte des Messstellenbetreibers oder die Entgelte der Betreiber von Energieversorgungsnetzen für den Messstel-
lenbetrieb und die Messung. 
Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundver-
sorger auf Anforderung mitzuteilen. Zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 Nummer 5 hat der Grundversorger den auf die 
Grundversorgung entfallenden Kostenanteil anzugeben, der sich rechne- risch nach Abzug der Umsatzsteuer und der Belas-
tungen nach Satz 1 Nummer 5 von dem Allgemeinen Preis ergibt, und diesen Kostenanteil getrennt zu benennen. Der Grund-
versorger hat die jeweiligen Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 sowie die Angaben nach Satz 3 in ihrer jeweiligen Höhe mit 
der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen. Auf die Veröffentlichung der jeweiligen Höhe der in Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c genannten 
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Belastungen auf einer Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber hat der Grundversorger ergänzend 
hinzuweisen. Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf 
1. die Allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung und auf diese ergänzenden Bedingungen, 
2. den Zeitraum der Abrechnungen, 
3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 
geltend zu machen, 
4. Informationen über die Rechte der Kunden im Hinblick auf Verbraucherbeschwerden und Streitbeilegungsverfahren, die 
ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, einschließlich der für Verbraucherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes eingerichteten Schlichtungsstelle mit de- ren Anschrift und Webseite, und Informationen über die 
Verpflichtung des Grund-versorgers zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren, 
5. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Be- reich Elektrizität und Gas sowie 
6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers nach § 19 Absatz 5. 
Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 4 und 5 sowie das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers nach § 19 
Absatz 5 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. § 41 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes bleibt unberührt. 
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen un-
entgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffent-
lich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrückstände 
eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden. 
 
§ 3 Ersatzversorgung 
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten § 2 Absatz 3 Satz 4, die §§ 4, 5 Absatz 1, die §§ 
5a bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes § 20 Absatz 3 entsprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch auf 
Grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf. 
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der 
Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzver-
sorgung zur Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines Be- zugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf 
§ 2 Absatz 2 ist hinzuweisen. 
 
§ 4 Bedarfsdeckung 
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitäts-
bedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigen-
anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigen-
anlagen, die ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der Grundversorgung dienen (Notstrom-
aggregate). Notstromaggregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur 
Erprobung betrieben werden. 
 
§ 5 Art der Versorgung; 
Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen 
(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, 
ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das 
die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist. 
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen wer- den jeweils zum Monatsbeginn und erst 
nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen  zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefli-
che Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hier- bei hat er 
den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung sowie den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 
und die Angaben nach 
§ 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und Satz 3 in übersichtlicher Form anzugeben. 
(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen der 
Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer 
Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch ent- sprechenden Ver-
tragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 
 
§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung 
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bei Änderungen staatlich gesetzter oder regulierter Belastungen 
(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5, die in die Kalkulation des Allgemeinen Preises einge-
flossen sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen 
Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung in das Er- gebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der 
Saldo  der  Belastungen  nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, ist der Grundversorger abweichend von Satz 1 
verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kal-
kulation ein- fließen zu lassen. Die Verpflichtung zur Neuermittlung nach Satz 2 entsteht in dem Zeitraum vom 15. Oktober 
bis 31. Dezember eines Jahres erst, wenn alle von Satz 1 erfassten Belastungen für das Folgejahr feststehen. 
(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen 
der Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 Ab-
satz 3 bleiben unberührt. 
  
§ 6 Umfang der Grundversorgung 
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung der Grundversorgung erforderli-
chen Verträge mit Netzbetreibern und, soweit nicht nach § 1 Absatz 1 Satz 3 etwas anderes vereinbart ist, mit Messstellenbe-
treibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu 
dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen 
Preisen und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen der Grundversorgung für die 
Zwecke des Letztverbrauchs geliefert. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgeset-
zes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des 
Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen vorsehen, 
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederspannungsan-
schlussverordnung oder § 24 Absatz 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat oder 
3. soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität 
durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 
des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses oder einer Störung des Messstellenbetriebes handelt, der 
Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnah-
men des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber zusammenhängenden Tat-
sachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise auf- geklärt werden können. 
 
§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Grund-
versorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der 
Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 
 
§ 8 Messeinrichtungen 
(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach den Vorschriften des Messstellen-
betriebsgesetzes festgestellt. 
 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch 
eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes beim 
Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen 
zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Ab-
weichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden. Der Grundversorger darf die Prüfung 
nicht von einer Vorleistung oder Sicherheitsleistung abhängig machen, wenn der Kunde Umstände dar- legt, die Zweifel an 
der ordnungsgemäßen Funktion der Messeinrichtung begründen. 
 
§ 9 Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des 
Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, so-
weit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich 
ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus 
erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. 
Der Kun- de hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
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§ 10 Vertragsstrafe 
(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach 
Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 
Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt 
verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berech-
nen. 
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung ver-
letzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der 
Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie 
darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertrags-
strafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betra-
gen darf, erhoben werden. 
 
§ 11 Verbrauchsermittlung 
(1) Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der Abrechnung ist § 40a des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden. 
(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 auch ermitteln, wenn dies 
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. 
 
§ 12 Abrechnung 
(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40bAbsatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet. 
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängi- gen Preise, so wird der für die neuen Preise 
maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für 
Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berück- sichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des 
Umsatzsteuersatzes und er- lösabhängiger Abgabensätze. 
(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des 
Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch 
nachweisen. 
 
§ 13 Abschlagszahlungen 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger, für die nach der letzten Abrechnung 
verbrauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entspre-
chend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so be-
misst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden. 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unver-
züglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versor-
gungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu er- statten. 
 
§ 14 Vorauszahlungen 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlan-
gen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.  Bei Verlangen  einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und 
in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung so-
wie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit- raum über mehrere Monate und erhebt der Grundver-
sorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist 
bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 
 (3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder 
sonstige vergleichbare Vorauszahlungssysteme einrichten. 
Die Anforderungen an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind zu beach-
ten. 
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§ 15 Sicherheitsleistung 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemessener 
Höhe Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der 
Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 
 
§ 16 Rechnungen und Abschläge 
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Für Rechnungen und Abschläge ist § 40 Ab-
satz 1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes maßgeblich. 
(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben. Für die 
anzugebenden Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden. 
 
§ 17 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wo-
chen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen 
gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
1. soweit, die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2. sofern 
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare 
Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 
b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße 
Funktion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch 
einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau- schale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
ansprüchen aufgerechnet werden. 
 
§ 18 Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbe-
trag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung 
nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf 
Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei 
Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetrei-
ber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt. 
  
§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unter-
brechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der 
Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen 
Netzbetreiber nach § 24 Absatz 3 der Niederspannungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu 
beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen 
oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Verhältnismä-
ßigkeit ist insbesondere dann nicht gewahrt, wenn infolge der Unterbrechung eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben der 
dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundver-
sorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger hat den 
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Kunden mit der Androhung der Unterbrechung über die Möglichkeit zu informieren, Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit 
der Unterbrechung, insbesondere eine Gefahr für Leib und Leben, in Textform vorzutragen. Wegen Zahlungsverzuges darf 
der Grundversorger eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, 
wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe  des  Doppelten  der  
rechnerisch  auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung oder, für den Fall, dass keine 
Abschlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten sind, mit mindestens einem Sechstel des voraussichtlichen Betrages der Jah-
resrechnung. Dabei muss der Zahlungsverzug des Kunden mindestens 100 Euro betragen. Bei der Berechnung der Höhe des 
Betrages nach den Sätzen 6 und 7 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und 
fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen 
einer Vereinbarung zwischen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren. 
(3) Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen Kunden mit der Androhung einer Unterbrechung der Grundversor-
gung wegen Zahlungsverzuges zu- gleich in Textform über Möglichkeiten zur Vermeidung der Unterbrechung zu informieren, 
die für den Kunden keine Mehrkosten verursachen. Dazu können beispielsweise gehören 
1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung, 
2. Vorauszahlungssysteme, 
3. Informationen zu Energieaudits und zu Energieberatungsdiensten und 
4. Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen Mindestsicherung oder auf eine anerkannte Schuldner- 
und Verbraucherberatung. 
Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hinzuweisen, dem Kunden spätestens mit der Ankündigung der Unter-
brechung eine Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 anzubieten. Die Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 sind in einfa-
cher und verständlicherweise zu erläutern. 
 
(4) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden acht Werktage im Voraus durch briefliche Mitteilung 
anzukündigen.  Zusätzlich soll die Ankündigung nach Möglichkeit auch auf elektronischem Wege in Textform erfolgen. 
(5) Der Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen Kunden spätestens mit der Ankündigung einer Unterbrechung der 
Grundversorgung nach Absatz 4 zu- gleich in Textform den Abschluss einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das Ange-
bot für die Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu beinhalten: 
1. eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung über die nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände sowie 
2. eine Weiterversorgung auf Vorauszahlungsbasis nach § 14 Absatz 1 und 2. 
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 2 Nummer 1 muss so gestaltet sein, dass der Kunde sich dazu verpflichtet, die Zah-
lungsrückstände in einem für den Grundversorger sowie für den Kunden wirtschaftlich zumutbaren Zeitraum voll- ständig 
auszugleichen. Als in der Regel zumutbar ist ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten anzusehen. Nimmt der Kunde das Ange-
bot vor Durchführung der Unterbrechung in Textform an, darf die Versorgung durch den Grundversorger nicht unterbrochen 
werden. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der Grundversorger be-
rechtigt, die Grundversorgung unter Beachtung des Absatzes 4 zu unterbrechen. Absatz 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 
 (6) In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 und in einer Ankündigung des Unterbrechungsbeginns 
nach Absatz 4 ist klar und verständlich sowie in hervorgehobener Weise auf den Grund der Unterbrechung sowie darauf hin-
zuweisen, welche voraussichtlichen Kosten dem Kunden infolge einer Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 und infolge einer 
nachfolgenden Wiederherstellung nach Absatz 7 in Rechnung gestellt werden können. 
(7) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unter-
brechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die 
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet wer- den; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kun-
den zu gestatten. 
 
§ 20 Kündigung 
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Grund-
versorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes 
nicht besteht. 
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger hat eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang unter 
Angabe des Vertragsendes in Textform zu bestätigen. 
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen 
eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 
 
§ 21 Fristlose Kündigung 



h t t p s : / / w w w . a t r i u m - p l u s . d e / m i e t e r s t r o m /  -  S e i t e  15 

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Vo-
raussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 
19 Absatz 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde, da-
bei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden. 
 
§ 22 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Elektrizitätsabnahme 
durch den Kunden. 
 
§ 23 Übergangsregelung 
Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers auf dessen Internetseite 
nach § 2 Absatz 3 Satz 7 hat spätestens zum 1. Januar 2022 zu erfolgen. 
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